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Merkblatt Versicherungen 
 
 

Die Genossenschaft „Stadthalle Dietikon“ hat nachfolgende Versicherungen abgeschlossen. Sie 
gelten für alle Benützer. Die Prämie der Versicherungen ist in der Hallenmiete inkludiert.  
 
 
1. Haftpflichtversicherung  

 
• Die Haftpflicht der Mieter und Benützer (inkl. Gastronomie in Regie), ist gegenüber 

Drittpersonen (Besucher) versichert.  
• Die Versicherung deckt Personen- und Sachschäden zusammen bis zu CHF 

10`000`000.00 je Ereignis.  
 
Von der Versicherung ausgeschlossen sind:  
 

• Ansprüche aus Personenschäden, von denen eine im dienstlichen Verhältnis zum 
Versicherungsnehmer (Genossenschaft “Stadthalle Dietikon“ sowie Mieter) stehende, 
nicht bei der SUVA/UVG-Versicherer versicherte Person, in Ausübung ihrer dienstlichen 
oder geschäftlichen Verrichtung betroffen wird.  

• Ansprüche aus Schäden an Sachen, die ein Versicherter zum Gebrauch, zur Bearbeitung, 
Verwahrung oder Beförderung übernommen hat.  

• Schäden an Sachen, die eingebracht werden, sind nicht versichert. Ebenso Schäden am 
Eigentum der Genossenschaft „Stadthalle Dietikon“ durch Benützer sind nicht versichert. 

• Personenschäden an Sachen, die eingebracht werden, sind nicht versichert (Bsp. 
Hundeausstellung - Hund beisst Gast, Verletzung an eingebrachtem Mobiliar).  

• Bei Personen- und Sachschäden eines versicherten Ereignisses, wird dem Verursacher 
der in der Police vereinbarte Selbstbehalt in Rechnung gestellt.  

• Ansprüche aus Ausfällen der technischen Anlagen und Installationen 
 
 
2. Sachversicherung 
  

Feuer/Elementar, Wasser, Einbruchdiebstahl 
• Eingebrachtes Dritteigentum von Vereinen, Ausstellern, Mietern etc.  

CHF 50`000.00, Geldwerte bis CHF 5`000.00 (einfacher Diebstahl ist nicht versichert). 
Selbstbehalt pro Ereignis CHF 500.00.  

 
 
3. Garderoben  
 
Deponierte Kleider an der Garderobe gegen Entgelt, also durch Nummernabgabe (bewachte 
Garderobe), sind bis CHF 10`000.00 bei einem Selbstbehalt CHF 200.00 versichert. 
 
Im Falle eines Diebstahles ist bei der Polizei Anzeige zu erstatten. 
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4. Allgemeines  
 
Versicherungsträger:   Die Mobiliar     

Generalagentur Limmattal  
Zentralstrasse 19     
8953 Dietikon  
Telefon 044 744 70 77 
limmattal@mobiliar.ch  
 
 

Als Grundlage für die Versicherungs-Deckung und die Schadenausmittelung, gelten in jedem Fall 
nur die in den verschiedenen Versicherungsverträgen geltenden Allgemeinen sowie Besonderen 
Versicherungsbedingungen. 
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